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Zum wissenschaftlichen Werk von 
Albrecht Zeuner – Zivilprozessrecht1

Karsten Schmidt

I. Einführung

In Albrecht Zeuner bewundern und seit seinem Tod betrauern wir 
einen großen Gelehrten und Menschen, der im akademischen Leben 
nicht nur seiner Wahlheimat Hamburg unverlierbare Spuren hinterlas-
sen hat. Sein Werdegang und sein in mancherlei Hinsicht exemplari-
scher Rang in der Hamburger Fakultät, in der Rechtswelt und im Geis-
tesleben ist bereits zur Sprache gekommen und auch verschiedentlich 
schriftlich bezeugt.2 Die folgenden Ausführungen halten sich an die 
mir zugedachte Aufgabe, Albrecht Zeuner als Zivilprozessrechtslehrer 
darzustellen. Das ist nicht ganz einfach, wenn der Referent von Zeuners 
legendären, mit seinem unverwechselbaren Temperament vorgetrage-
nen Vorlesungen nicht zu berichten weiß, und genau so verhält es sich 
leider in meinem Fall. Dieses Bekenntnis wird zu einer Konzentration 
auf Zeuners gedrucktes Werk führen. Dass dies die Aufgabe unbedingt 
einfacher machte, steht damit allerdings nicht ohne weiteres fest. Wie 
wir alle wissen, war Albrecht Zeuner zur Gänze, aber doch niemals aus-
schließlich Rechtsgelehrter oder gar Prozessrechtslehrer, und vor allem 
war er bei aller Meisterschaft seiner gedruckten Werke zuallererst ein 
Virtuose des gesprochenen Wortes und Diskurses. 

Auch das gedruckte Œuvre zwingt noch zu einer einschränken-
den Auswahl. Das die Festschrift für Albrecht Zeuner beschließende 
Schriftenverzeichnis weist schon für das Jahr 1994 eine dreistellige 
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Zahl von Publikationen auf: Monographien, Buchbeiträge, Kommen-
tierungen, Zeitschriftenaufsätze und Entscheidungsanmerkungen.3 
Wer nur zählt und nicht wägt, glaubt in Anbetracht einer Vielzahl von 
Anmerkungen zur arbeitsgerichtlichen Praxis einen Arbeitsrechtler 
reinsten Wassers vor sich sehen.4 Wer Gesetzeskommentare zu Rate 
zieht, wird die Fundierung seines Werks im allgemeinen Zivilrecht 
entdecken.5 Wer auf seine wirkungsmächtigsten Werke blickt, wird 
aber den Vollblut-Prozessualisten in ihm erkennen, und noch eines ist 
bemerkenswert: die Langzeitwirkung seiner 1959 erschienenen Habi-
litationsschrift „Die objektiven Grenzen der Rechtskraft im Rahmen 
rechtlicher Sinnzusammenhänge“.6 Habilitationsschriften werden in 
der hochschulrechtlichen Sprache zu den Qualifikationsschriften ge-
rechnet. Auf sie stützt sich die im Habilitationsverfahren verliehene 
Venia legendi. Eine Habilitationsschrift soll aber nicht bloß Türen für 
den Gelehrtenberuf öffnen, sondern erwartet wird auch, dass sie das 
wissenschaftliche Schrifttum als beständige Größe bereichert. Nur 
wenigen Gelehrten ist aber beschieden, was Albrecht Zeuner mit sei-
nem Werk von 1959 gelang: Dieses hat ihm fortwährend – und das gilt 
bis heute! – ein Gewicht unter den Zivilprozessrechtslehrern verliehen 
und ist in der Diskussion gegenwärtig geblieben. Kein größeres Lehr-
buch, von Großkommentaren zur ZPO einmal ganz zu schweigen, 
lässt dieses Werk oder daran anschließende Publikationen aus Alb-
recht Zeuners Feder ungenannt.7 So will ich den Blick von der Vielfalt 
seines zivilprozessualen Œuvres auf diese Grundlagenschrift richten 
und auf manches, das aus ihr folgt.

II. Die Rechtskraft als Forschungsgegenstand

Um das Thema der Arbeit einzuordnen, will ich vorab ihren Gegen-
stand vorstellen: die Rechtskraft. Die sogenannte formelle Rechts-
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kraft einer Entscheidung besagt zunächst nur, dass diese nicht oder 
nicht mehr mit ordentlichen Rechtsmitteln anfechtbar ist. Das ist noch 
leicht zu verstehen. Ein Gegenstand zum Nachdenken ist dagegen die 
materielle Rechtskraft eines Zivilurteils.8 Bei ihr geht es um die Kon-
sistenz der Urteilsfolgen, mit anderen Worten um die Vermeidung 
widersprüchlicher Verfahren und Urteile. Die materielle Rechtskraft 
wirkt in eine doppelte Richtung:9 Sie verhindert zum einem, dass we-
gen desselben Streitgegenstands noch einmal prozessiert wird. Des-
halb ist, wenn ein zwischen denselben Parteien geführter Folgepro-
zess denselben Streitgegenstand betrifft, die Zweitklage unzulässig 
und ohne eine sachliche Entscheidung formell abzuweisen (ne bis in 
idem).10 Aber auch wenn der Streitgegenstand eines Zweitprozesses 
ein anderer als der des Erstprozesses ist, kann die materielle Rechts-
kraft ihre ordnende Wirkung entfalten, denn wenn die Hauptfrage des 
rechtskräftig abgeschlossenen Erstprozesses in einem Zweitprozess 
als Vorfrage auftritt, ist das mit dem Zweitprozess befasste Gericht 
durch die materielle Rechtskraft an die Entscheidung dieser Vorfrage 
gebunden.11 Auf eine einfachste Gestaltung zurückgeführt, lässt sich 
also sagen, dass der Kläger K, nachdem seine Herausgabeklage gegen 
den Besitzer B rechtskräftig abgewiesen worden ist, dasselbe nicht in 
einem zweiten Prozess noch einmal versuchen kann (ne bis in idem!). 
Verlangt er in einem zweiten Prozess aber nicht die Herausgabe der 
Sache, sondern z. B. Schadensersatz wegen verweigerter Herausgabe, 
so steht die Rechtskraft diesem zweiten Prozess nicht entgegen, weil 
der Streitgegenstand nicht derselbe ist. Die zweite Klage wird aber, 
wenn nicht die Fakten verändert sind, als unbegründet abgewiesen, 
weil das Gericht an das rechtskräftige Ersturteil gebunden ist, wonach 
B die Sache nicht an K herauszugeben brauchte, seine Weigerung also 
kein zum Schadensersatz verpflichtendes Unrecht sein kann.
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Wer bisher mitgedacht hat, wird ein Gefühl dafür entwickeln, 
dass es die materielle Rechtskraft eines Zivilurteils buchstäblich in 
sich hat:12 Wie weit reicht die Bindungswirkung eines rechtskräftigen 
Zivilurteils? Es ist ja nicht jeder Fall so schlicht wie unser Anfänger-
beispiel, das Ergebnis nicht immer so zweifelsfrei. Wir werden noch 
sehen, wie intrikat die sich auftürmenden Rechtskraftfragen sein kön-
nen. Aber vorerst genügt noch die Feststellung, dass die Grenzen der 
Bindung schwierig zu ziehen sind. Der gesunde Menschenverstand 
gibt uns vielleicht als Regel ein, dass sich das Ergebnis des Zweitpro-
zesses mit dem rechtskräftigen Urteil aus dem Erstprozess schlicht 
vertragen muss. Dann dürfte im zweiten Urteil nichts stehen, was in 
dem rechtskräftigen Ersturteil anders klang. Aber für eine so naive 
Bindungsregel ist das ganz auf Genauigkeit setzende Prozessrecht – 
allemal das deutsche Prozessrecht! – nicht zu haben. Nach § 322 
Abs. 1 ZPO sind Urteile der Rechtskraft nur insoweit fähig, als über 
den durch Klage oder Widerklage erhobenen Anspruch entschieden 
ist, z. B. also, dass B als Beklagter an K als Kläger eine Sache heraus-
zugeben oder 5.000 Euro zu zahlen hat. Warum B hierzu verpflichtet 
ist, gehört in die Entscheidungsgründe des Urteils, und diese nehmen 
an der Rechtskraft nicht teil.13 Dieser enge Gesetzeswortlaut ist nicht 
von ungefähr in die Zivilprozessordnung geraten. Die Gesetzesver-
fasser stellten sich mit diesem Wortlaut vielmehr gezielt einer Ansicht 
des großen Gelehrten von Savigny entgegen, der die Bindung an das 
rechtskräftige Urteil auch auf die „Urteilselemente“ hatte erstrecken 
wollen.14 § 322 Abs. 1 ZPO zeigt, dass die Zivilprozessordnung hier-
von nichts wissen will. Diese gesetzliche Lösung kommt dem Klar-
heitsanliegen des deutschen Prozessrechts entgegen. Alsbald zeigte 
sich aber, dass die erstrebte Konsistenz brüchig, eine Bindung nur an 
den Urteilstenor also unzureichend ist. Albrecht Zeuners Grundlagen-
werk belegt dies exemplarisch anhand klassischer Beispiele wie etwa:
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	– der Bindung eines Gerichts im Schadensersatzprozess wegen ei-
ner zuvor durch rechtskräftiges Unterlassungsurteil untersagten 
Patentverletzung,15

	– der Entscheidung über die Vollstreckbarkeit oder Aufhebung ei-
nes Schiedsspruchs (heute §§ 1059, 1060 ZPO), nachdem zuvor ein 
Zivilprozess rechtskräftig an der Schiedsvertragseinrede geschei-
tert war,16 und

	– der damals heftig umstrittenen Bindung eines Zivilgerichts im 
Amtshaftungsprozess nach einer Aufhebung eines Verwaltungs-
akts durch das rechtskräftige Urteil eines Verwaltungsgerichts.17

Es ging Albrecht Zeuner aber nicht bloß um offene Streitfragen, son-
dern auch um die Behebung von Inkonsistenzen der Rechtsprechung, 
darunter die folgende:

Wenn E, gestützt auf sein Eigentum, gegen den im Grundbuch ein-
getragenen N ein rechtskräftiges Urteil auf Grundbuchberichtigung 
nach § 894 BGB erstritten hat, ist damit nach herrschender Meinung 
im Verhältnis der Prozessparteien nicht nur die Bewilligungspflicht 
des N, sondern auch das Eigentum des E rechtskräftig festgestellt.18 
Klagt E dagegen als Eigentümer gegen den N gemäß § 985 BGB auf 
Herausgabe, so umfasst nach der herrschenden Meinung die Rechts-
kraft des Herausgabeurteils nicht auch die Feststellung des Eigen-
tums.19 Albrecht Zeuner weist mit Nachdruck auf die Inkonsistenz 
dieser herrschenden Auffassung hin und hebt hervor, dass die allein 
auf den Wortlaut des § 322 Abs. 1 ZPO abhebende herrschende Mei-
nung dieses Dilemmas nicht Herr werden kann.20 Damit war eine For-
schungsaufgabe umrissen. 
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III. Das Grundlagenwerk von 1959

1. Der Hintergrund

Charakteristisch für deutsches Rechtsdenken war seit dem 19. Jahrhun-
dert zum einen ein positivistisches Denken in Kategorien des gesetzten 
und geschriebenen Rechts, zum anderen die Ausbildung einer durch 
und durch akademischen Rechtsdogmatik.21 Strafrecht, so scheint es 
bei diesem Denkansatz, ist, was im Strafgesetzbuch, Zivilrecht, was 
im Bürgerlichen Gesetzbuch von 1896, Zivilprozessrecht, was in der 
Zivilprozessordnung von 1877 geregelt ist. Die im Einzelfall richtige 
Anwendung des Gesetzes ist allerdings nicht aus dessen Wortlaut al-
lein abzulesen, ist vielmehr auch Resultat eines mit dem Schlagwort 
„Rechtsdogmatik“ benannten Kanons von akademischen Denkregeln, 
die einen bedeutenden Teil der juristischen Lehre und Forschung aus-
machen.22 Dies führt zu einem Geflecht aus Denkregeln, aus dem sich 
nur wenige Rechtsgelehrte in Deutschland frei machen wollen und 
können,23 wie dies vor einem Jahrhundert die sogenannte Freirechts-
lehre wagte.24 Zu deren Anhängern gehörte nun Albrecht Zeuner so 
wenig wie ich. Man darf deshalb sagen, dass es ihm wie auch mir um 
Kriterien der akademischen „Richtigkeit“ im Zivilprozessrecht und dies 
obendrein auf einem der häufig bespöttelten25 Lieblingsspielplätze der 
deutschen Zivilprozessrechtsdoktrin ging: der materiellen Rechtskraft, 
also der Bindungswirkung eines formell rechtskräftigen Urteils in Fol-
geprozessen.26 Es ist dies ein ganz und gar konventioneller Gegenstand 
der Zivilprozessrechtsdogmatik, an dem nur eines unstreitig war: seine 
Kompliziertheit. Wie wir sehen werden, war es auch Albrecht Zeuner 
nicht darum zu tun, diese Rechtsfigur als akademischen Firlefanz mit 
einem genialischen Federstrich beiseite zu wischen, aber unkonventio-
nell war seine Herangehensweise allemal.
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2. Das Werk

Die Arbeit beginnt mit einer Darstellung des Status quo und der von 
der herrschenden Ansicht vorgetragenen Konstruktionszusammen-
hänge.27 Diese werden sodann anhand vieler Rechtsprechungsfälle 
und einiger hypothetischer Beispiele kritisch auf ihre Stimmigkeit 
hin durchleuchtet.28 Das hieraus abgeleitete „Erfordernis sachlicher 
Abgrenzungsprinzipien“ führt den Text sodann an die Aufgabe heran, 
die Bindungsfrage statt nach formal-logischen nach „inhaltlichen Be-
ziehungen“ zu bestimmen, konventionelle Formalargumente also mit 
Leben zu füllen.29 Mit diesem Ziel gewinnt das Werk rasch die Sympa-
thie nachdenklicher Leser. Doch wer es sich gar zu bereitwillig hinter 
dieser verführerischen Monstranz einrichten, dem von ihr versproche-
nen Feldzug gar zu naiv folgen will, wird bald durch eine strapaziöse 
Analyse „rechtlicher Qualifikationen“ enttäuscht30 und wird gewahr, 
dass Zeuner nur gegen die Oberflächlichkeit der herrschenden An-
sicht, nicht aber gegen die von ihr erstrebte Genauigkeit zu Felde zieht. 
Diese ist für Zeuner nur gewährleistet, wenn man erkennt, dass eben 
doch auch die Entscheidungsgründe die Tragkraft einer rechtskräf-
tigen Entscheidung mit bestimmen und insoweit an der Rechtskraft 
teilhaben können.31 Zwar bringt ihn diese Überlegung wieder der ge-
setzlich verschmähten Position Savignys nahe, führt aber auch zu der 
von den Verfassern der ZPO aufgeworfenen Frage, ob eine Rechts-
kraft der präjudiziellen Rechtsfragen dem Willen der Prozessparteien 
entsprechen kann.32 Das schwer ergründbare Abgrenzungskriterium 
sieht Zeuner in den schon im Buchtitel angekündigten „Sinnzusam-
menhängen“, kraft deren das präjudizielle Rechtsverhältnis auf die im 
Folgeprozess umstrittene Rechtsposition ausgerichtet und ausgelegt 
sein kann.33 Nach diesem Verständnis ist die Präjudizialität eine Fra-
ge nicht bloß des Kausalzusammenhangs, sondern der Teleologie:34 
Wenn der präjudizielle Tatbestand im Zweitprozess nicht einfach als 
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„Gegebenheit“ relevant ist, sondern über sich hinaus auf die nun zu 
beurteilende Rechtsfolge verweist, wie etwa das Eigentum des Klä-
gers auf dessen negatorischen Rechtsschutz,35 dann ist er selbst Teil 
der intendierten Ordnung und deshalb von der Rechtskraft und ihrer 
Bindungswirkung erfasst.36 Das gelte beispielsweise für den gesetzlich 
geregelten Fall einer präjudiziellen Entscheidung über die Gegenfor-
derung im Fall der Prozessaufrechnung (§ 322 Abs. 2 ZPO),37 jedoch 
nicht nur hier. 

Dieser Vorstellung des mit den „Sinnzusammenhängen“ rekla-
mierten Modells der Rechtskrafterstreckung lässt Zeuner eine aus-
führliche Erprobung anhand von Einzelkonstellationen folgen:38

	– Die Tragweite eines Vorprozesses auf Abwehr- und Herausga-
beansprüche des Sacheigentümers oder auf Nutzungsvergütung 
nimmt mehr als ein Dutzend Seiten in Anspruch.39

	– Auf sogar 20 Seiten behandelt Zeuner sodann „Ausgleichs
zusammenhänge“,40 zu denen er etwa die beiderseitigen Rechte 
aus gegenseitigen Verträgen, aber auch den schon erwähnten Fall 
der Behandlung von Schiedssprüchen nach vorheriger Klage-
abweisung auf Grund der Schiedsgerichtseinrede (heute § 1032 
ZPO) zählt.

	– Im Erstprozess erfolglos vorgetragene Gegenpositionen des Be-
klagten, darunter der Erfüllungseinwand, nehmen nochmals 25 
Seiten ein.41

	– Es folgen 16 Seiten über die Rechtskraft von Gestaltungsurteilen 
und Feststellungsurteilen über die Unwirksamkeit bestimmter 
Rechtsakte.42

	– Auf die Rechtskraft von Entscheidungen nach § 894 BGB und 
§ 985 BGB, auf 24 Seiten des Buchs untersucht,43 wurde schon am 
Ende von Teil II hingewiesen.
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	– Als Sondergestaltungen kommen noch auswechselbare Rechtsfol-
gen wie etwa das Verhältnis von Naturalrestitution und Geldersatz 
zur Sprache44 sowie das Verhältnis von Hilfsansprüchen auf Aus-
kunft und Rechnungslegung zum Hauptanspruch.45

Insgesamt beeindruckt die Untersuchung durch den Variantenreich-
tum der getesteten Konstellationen, durch die Feinabstimmung der 
Argumente und durch die bei aller Verschiedenheit der Szenarien 
unverkennbare Geschlossenheit des methodischen Ansatzes. Nicht 
überraschend ist aber auch, dass die von Zeuner zu Rate gezogenen 
Sinnzusammenhänge zu immer wieder neuen Denkoperationen füh-
ren. Nicht von ungefähr liest man im zusammenfassenden Schlussteil, 
dass die Analyse von Fallgruppen keinen Anspruch auf Vollständigkeit 
erhebt, sondern nur dazu dient, „in der Mannigfaltigkeit der Varianten 
das entscheidende einheitliche Grundprinzip einsichtig und fassbar zu 
machen“.46 Dass er nur eine Methode und kein universell einsatzfähi-
ges Schema entwickelt hatte, war Albrecht Zeuner vollkommen klar. 
Im Vorwort bezeichnet er sein Werk „gewissermaßen als Versuch“, 
mit dem nur „erste, tastende Schritte“ unternommen werden.47 Ein 
österreichischer Rezensent namens Franz Novak – Rat beim Obersten 
Gerichtshof in Wien, habilitiert und damals schon außerordentlicher 
Professor der Wiener Universität – nannte diese Selbsteinschätzung 
des Autors „gewiss zu bescheiden; denn die Monographie geht weit 
über einen ersten Versuch hinaus“.48 Wenn damit gemeint war, dass 
Zeuner mehr als bloß halbe Sachen präsentiert hatte, folgt man dieser 
Einschätzung gern. Aber richtig bleibt doch, dass die Bewährungs-
probe noch ausstand. So seien denn im Schlussteil noch Blicke auf die 
Wirkungsgeschichte des Buchs und auf Versuchsanordnungen gewor-
fen, die sich erst aufgrund nachfolgender Prozesse ergaben. 
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IV. Ein vielfältiges Echo

1. Rezensionen

Das Werk wurde, wie dies einer Habilitationsschrift gebührt, mehr-
fach besprochen. Aus heutiger Sicht fällt die Prominenz der Rezen-
senten ebenso auf wie die Rapidität dieses wissenschaftlichen Echos. 
Karl-Heinz Schwab49 ist ein bis heute klingender Name,50 und im in-
ternationalen Verfahrensrecht gilt das wohl auch für Walther J. Hab-
scheid.51 Auch Friedrich Lent,52 der mit dieser Rezension vermutlich 
sein letztes Werk vorlegte,53 war bei aller Leichtgewichtigkeit seiner 
Arbeitsweise54 als Verfasser von Lehrbüchern und Kommentator der 
Konkursordnung eine Kapazität. Mein soeben schon angebrachter 
Hinweis auf die Rapidität dieses Diskurses gibt Anlass zu einem kri-
tischen Blick auf die Gegenwart. Sind die Ordinarien von heute noch 
für die Besprechung von Habilitationsschriften zu gewinnen, und gar 
für die Erledigung dieses Geschäfts im Jahr des Erscheinens? So aber 
machte es Karl-Heinz Schwab, und auch Friedrich Lents fünfseitige 
Besprechung in der ZZP – einer Archivzeitschrift! – erschien schon 
im Folgejahr. Die Denkfigur „Sinnzusammenhänge“ stieß allerdings 
teils auf misstrauisches Befremden.55 Selbst die schon erwähnte Re-
zension von Franz Novak aus Wien bezeichnete dieses „Ergebnis“ der 
Untersuchung als „etwas zu vieldeutig“ und warf die Frage auf, ob sich 
„eine jede Ungewissheit ausschaltende Grenzziehung“ überhaupt wer-
de finden lassen. Es lässt sich denken, dass Albrecht Zeuner geantwor-
tet hätte: Auch ich präsentiere keine das Nachdenken ausschaltende, 
wohl aber eine den Weg dieses Nachdenkens weisende Grenzziehung!
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2. BGH I ZR 269/00: Totalablehnung?

Niemanden kann es verwundern, dass die Rechtsprechung Zeuners 
Lehre von der Präjudizienbindung durch „Sinnzusammenhänge“ 
nicht bereitwillig in ihr Arsenal aufnahm. Wie eine rüde Zurück-
weisung dieses Konzepts liest sich insbesondere ein im Jahr 2003 
erlassenes Urteil des Ersten Zivilsenats, dem das Gericht den folgen-
den Leitsatz vorangestellt hat: „Die Bindungswirkung eines Urteils 
erstreckt sich auch im Rahmen von sog. ‚Ausgleichszusammenhän-
gen‘ oder ‚(zwingenden) Sinnzusammenhängen‘ nicht auf präjudizi-
elle Rechtsverhältnisse.“56 Das Vokabular dieses Leitsatzes lässt ganz 
deutlich auf intensive Zeuner-Lektüre schließen. Die Parteien des 
hier zu entscheidenden Rechtsstreits prozessierten um Vergütungen 
aus einem Dauervertrag. Nach dem Tatbestand hatte der Kläger im 
Juni 1987 mit der Beklagten, einer Obstbrennerei, einen Vertrag über 
den Abtransport der bei ihr anfallenden flüssigen Abfälle (sogenannte 
Obstschlempe) geschlossen. Die Laufzeit des Vertrags betrug sechs 
Jahre und sollte sich nachfolgend um jeweils zwei Jahre verlängern, 
sofern nicht eine Partei den Vertrag mindestens zwölf Monate vor sei-
nem Ablauf mittels eingeschriebenen Briefs kündigte. Nachdem sich 
die Durchführung des Vertrags im Jahr 1991 als unwirtschaftlich er-
wiesen hatte, korrespondierten die Parteien über die Höhe des dem 
Kläger zustehenden Fuhrlohns und über die Beendigung des Vertrags 
im Jahr 1992. Danach führten die Parteien über die Beendigung des 
Vertrags und über den vereinbarten Fuhrlohn unterschiedliche Pro-
zesse mit wechselndem Ausgang, darunter die rechtskräftige Abwei-
sung einer Klage der Beklagten gegen den Kläger auf Feststellung, dass 
diesem bestimmte Ansprüche aus dem Vertrag von 1987 nicht zuste-
hen (sogenannte negative Feststellungsklage). Nun ist die Rechtskraft-
wirkung eines negativen Feststellungsurteils dieselbe wie die eines 
in umgekehrter Richtung zielenden positiven Feststellungsurteils,57 
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weshalb sich der Kläger auf die für ihn günstige Rechtskraftwirkung 
berief. Die Vorinstanz des BGH hatte aber die Frage, wie lange der 
Vertrag fortbestanden habe, abweichend von dem im Vorprozess er-
gangenen negativen Feststellungsurteil entschieden, und der BGH 
musste prüfen, ob sich dies mit der Rechtskraft vertrage. Dies hat er in 
den folgenden Worten bejaht:

„Entgegen der Auffassung der Revision kommt eine Erweiterung 
der vorstehend dargestellten Bindungswirkung von Urteilen auf präju-
dizielle Rechtsverhältnisse im Rahmen von ‚Ausgleichszusammenhän-
gen‘ oder ‚(zwingenden) Sinnzusammenhängen‘ nicht in Betracht. Im 
Schrifttum sind im Anschluß an Zeuner (die objektiven Grenzen der 
Rechtskraft im Rahmen rechtlicher Sinnzusammenhänge, 1959, S. 42 
ff., 72 ff.) wiederholt Versuche unternommen worden, insoweit eine er-
weiterte Bindungswirkung zu begründen (vgl. Henckel, Prozeßrecht 
und materielles Recht, 1970, S. 175 ff., 198 ff.; Grunsky, Grundlagen des 
Verfahrensrechts, 2. Aufl. 1974, § 47 IV 2 b; Bruns, Zivilprozeßrecht, 
2. Aufl. 1979, Rdn. 233; Blomeyer, Zivilprozeßrecht, 2. Aufl. 1985, § 89 
V 4 a; Zeiss, Zivilprozeßrecht, 9. Aufl. 1997, Rdn. 574; zuletzt Foerste, 
ZZP (1995), S. 167 ff.; vgl. auch die weiteren Nachweise bei Otte, Umfas-
sende Streitentscheidung durch Beachtung von Sachzusammenhängen, 
1998, S. 35 Fn. 178). Dies ist auf Ablehnung gestoßen (vgl. BGHZ 150, 
377, 383 – Faxkarte; Baumbach/Hartmann, ZPO, 61. Aufl., § 322 Rdn. 
72; MünchKomm. ZPO/Gottwald, 2. Aufl., § 322 Rdn. 48 ff.; Stein/Jo-
nas/Leipold, ZPO, 21. Aufl., § 322 Rdn. 89 ff. und 212 ff., 217; Zöller/
Vollkommer, ZPO, 23. Aufl., Vor § 322 Rdn. 28 und 36; Musielak/Mu-
sielak, ZPO, 3. Aufl., § 322 Rdn. 26 f.; Rosenberg/Schwab/Gottwald, 
Zivilprozessrecht, 15. Aufl., § 154 IV; Jauernig, Zivilprozeßrecht, 27. 
Aufl., § 63 III 2; Schilken, Zivilprozeßrecht, 4. Aufl., Rdn. 1021 ff., 1024; 
Arens/Lüke, Zivilprozeßrecht, 7. Aufl., Rdn. 360 ff., 365; Peters, ZZP 
76 (1963), S. 229 ff.; Rimmelspacher, Materieller Anspruch und Streit-
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gegenstandsprobleme im Zivilprozeß, 1970, S. 195 ff.; Batschari/Durst, 
NJW 1995, 1650 ff., 1652 f.; Otte aaO S. 47 ff.). 

Der Mindermeinung steht zum einen schon entgegen, dass sie mit 
dem Wortlaut des § 322 Abs. 1 ZPO kaum zu vereinbaren ist (Münch-
Komm. ZPO/Gottwald aaO § 322 Rdn. 49) …“58

Diese hier abgekürzt zitierte Begründung liest sich als General-
abrechnung mit der von Albrecht Zeuner vertretenen Rechtskrafter-
streckung. Ob dieser anders als nunmehr der BGH entschieden hätte, 
ist aber dem Urteil nicht zu entnehmen. Entnehmen kann man ihm 
nur, dass das Urteil am strikten Wortlaut des § 322 Abs. 1 ZPO fest-
hält und jede Verwässerung der Rechtskraftgrenzen zurückweist. 
Wolfgang Grunsky, den der Senat dem Gefolge Zeuners zuordnete 
und gleich mit ins Abseits stellte, hat in einer Urteilsbesprechung die 
Frage gestellt, ob wirklich Anlass bestanden habe, umfassend auf die 
umstrittene und komplizierte Problematik einer Ausdehnung der 
Rechtskraftwirkung zwecks Wahrung von Ausgleichs- oder Sinnzu-
sammenhängen einzugehen.59 Er hat diese Frage verneint und darauf 
hingewiesen, dass die strikte Auffassung des BGH eine Partei unnötig 
zwingen könne, die der rechtskräftigen Klärung bedürftige Vorfrage 
nach § 256 Abs. 2 ZPO durch Zwischenfeststellungsklage klären zu 
lassen. So bleibt denn der Eindruck, dass mit diesem Urteil das letzte 
Wort über Zeuners Rechtskraftlehre eben doch nicht gesprochen war. 

3. BGH V ZR 299/14: ein Pyrrhussieg?

In einem Urteil von 2018 hat der Bundesgerichtshof inzwischen die 
von Zeuner kritisierte und schon in meinem Teil II erwähnte Diver-
genz zwischen der Rechtskraftwirkung von Herausgabetiteln nach 
§ 985 BGB und Grundbuchberichtigungstiteln nach § 894 BGB im 
Streit um das Eigentum behoben – dies allerdings in einem, vergli-
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chen mit Zeuner, konträr gegensätzlichen Sinne. Wir erinnern uns: 
Die ältere Rechtsprechung meinte, dass ein zugunsten des Eigentü-
mers ergangenes rechtskräftiges Herausgabeurteil keine bindende 
Feststellung des Eigentums enthalte, während ein gleichfalls auf das 
Eigentum des Klägers gestütztes rechtskräftiges Urteil auf Bewilli-
gung einer Grundbuchberichtigung als eine im Folgeprozess binden-
de Feststellung der Eigentumslage galt. Diese Unstimmigkeit hat der 
V. Zivilsenat des BGH mit dem folgenden Leitsatz beendet: „Mit dem 
Urteil über den Grundbuchberichtigungsanspruch nach § 894 BGB 
wird die dingliche Rechtslage weder im Sinne des erfolgreichen Klä-
gers noch im Sinne des erfolgreichen Beklagten festgestellt.“60

Naheliegenderweise bezieht dieses Urteil die zu § 985 BGB ergan-
gene Rechtsprechung ein. Man wird sich denken, dass die Entschei-
dungsgründe sich streng an den gleichfalls schon besprochenen § 322 
Abs. 1 ZPO klammern: Wenn nur der Urteilsausspruch in Rechtskraft 
erwächst („Du musst herausgeben!“, „Du musst die Grundbuchbe-
richtigung bewilligen!“), nicht dagegen die Begründung („… weil der 
Kläger Eigentümer ist“), dann ist eben die Eigentumslage in beiden 
Fällen nur Vorfrage und deshalb im Erstprozess nicht rechtskraftfähig 
entschieden. Das Urteil zeigt, dass es der V. Senat versteht, den § 322 
Abs. 1 ZPO zu lesen. Der Gedanke, dass dies vielleicht gar nicht aus-
reicht, seit uns Zeuner gelehrt hat, auf „Sinnzusammenhänge“ zu lau-
schen, kommt in diesem Urteil nicht zur Sprache. Für diese Tonlage 
erwies sich der V. Zivilsenat als vollkommen unmusikalisch. Wäre dies 
anders gewesen, so hätte der Senat abwägen müssen, ob der Erstpro-
zess nur im Streit um die Grundbuchberichtigung (so die ältere Praxis) 
oder nur im Herausgabestreit oder in beiden Fällen (so Zeuner) oder 
schließlich in keinem dieser Fälle wie ein Eigentums-Feststellungs-
streit zu behandeln ist. Entschieden hat sich der Senat für die letzte 
Variante, und es lässt sich denken, dass Albrecht Zeuner diesen Aus-



75Zum wissenschaftlichen Werk von Albrecht Zeuner – Zivilprozessrecht

gang seines um Konsistenz der Lösungen begonnenen Feldzugs als ei-
nen Pyrrhussieg empfunden haben mag. Ein Blick in die Kommentare 
verrät jedenfalls, dass die herrschende Auffassung begonnen hat, sich 
im Lager des Bundesgerichtshofs einzurichten.61 Auffallenderweise 
hat das Urteil in druckfrischem Zustand wenig Aufmerksamkeit auf 
sich gezogen62 und musste sogar ein Jahr lang auf seine Publikation in 
der Neuen Juristischen Wochenschrift warten.63 Das ist bei einem so 
radikalen Umschwung der höchstrichterlichen Rechtsprechung un-
gewöhnlich. Lässt man sich auf die Denkfigur der „Sinnzusammen-
hänge“ ein, so wird deutlich, dass der V. Senat genau umgekehrt hätte 
entscheiden können, wenn er den dieser Frage gewidmeten immer-
hin 20 Seiten nachgegangen wäre.64 Vielleicht hätte er sogar diesen 
Ausführungen entgegendeklamieren und darlegen können, dass sub 
specie „Sinnzusammenhänge“ hier wie da keine Rechtskraftwirkung 
feststellbar sei. Nicht auszuschließen ist sogar, dass eine ernsthafte 
Prüfung der „Sinnzusammenhänge“ in den Augen des V. Senats die 
bis dahin herrschende Meinung bestätigt hätte. Denn wäre es nicht 
möglich zu sagen, dass ein Grundbuchberichtigungsstreit nach § 894 
BGB um das einzutragende dingliche Recht (und nur darum!) geführt 
werde und deshalb in unmittelbarem „Sinnzusammenhang“ mit des-
sen Feststellung stehe, wovon bei einem Herausgabeprozess mitnich-
ten die Rede sein könne. Eine ernsthafte Prüfung hätte sich deshalb als 
ein Lackmustest der Zeuner’schen Theorie erweisen können. Dagegen 
hinterlässt das BGH-Urteil den Eindruck, der Senat habe nur die stö-
rende Divergenz zwischen der vorausgegangenen Gerichtspraxis zu 
§ 894 BGB und § 985 BGB beheben wollen und zwar in der durch sich 
mehrende Stimmen gewiesenen Richtung.65
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V. Schluss

1. „Erste, tastende Schritte“

Es scheint nicht unpassend, die im Vorwort des besprochenen Buchs 
ganz ohne Koketterie verwendeten Worte auch auf meine heutige An-
näherung an sein Werk anzuwenden. Mit ihm hat Albrecht Zeuner 
ein bleibendes Zeugnis zivilprozessualer Rechtswissenschaft vorge-
legt, an dem sich Gerichte und wissenschaftliche Autoren weiterhin 
abarbeiten werden. Den durch seine „ersten tastenden Schritte“ ge-
wiesenen Weg abzuschreiten, wird künftig die Aufgabe anderer sein. 
Anders als bei der Vorbereitung des hiermit endenden Vortrags wurde 
vor allem die Spiegelung seines Werks im Recht der Immaterialgüter-
rechte und des Unlauteren Wettbewerbs – beides prominente Austra-
gungsfelder für den von Zeuner eröffneten Streit – ausgelassen.66

2. Dank

Der Rückblick auf ein Hauptwerk aus der Feder von Albrecht Zeuner 
erinnert ebenso wie die Anwesenheit seiner Familie bei der heutigen 
Gedenkveranstaltung an vieles, das uns miteinander verbunden hat, 
an herzliche Freundschaft und Kollegialität und an einen kulturellen 
Reichtum, der sein Zuhause als einen Tempel des Geistes – einen von 
Eleganzattitüde vollkommen freien bürgerlichen Salon! – in der Erin-
nerung bewahrt. Dass die Hamburger Fakultät zu diesem Gedenken 
beiträgt, verdient besonderen Dank. 
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